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1. Einführung 
 
Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Talauen bei Freiensteinau und Gewässerabschnitt der 
Salz“ wurde vom Regierungspräsidium (RP) Gießen unter der Nummer 5522-303 mit einer Flächengröße 
von 787,25 Hektar (ha) am 07.03.2008 gemeldet und in der Ausgabe 2008, Nr. 4 S. 29-644, (301-304) im 
Gesetz– und Verordnungsblatt für das Land Hessen veröffentlicht.  
Es umfasst Abschnitte der Gemarkungen von Radmühl (Hess.), Radmühl (Preuß.), Fleschenbach, Salz, 
Ober-Moos, Freiensteinau und Reinhards im Vogelsbergkreis.  
In der Gemarkung Salz, übergehend in die Gemarkung Freiensteinau, befindet sich das Naturschutzgebiet 
(NSG) „Bruchwiesen bei Salz“ (Verordnung über das Naturschutzgebiet „Bruchwiesen bei Salz“ vom 
11.02.1992, StAnz. 9/1992, S. 556-559) mit einer Größe von 21,09 ha. Ein Weiteres ist das 
Naturschutzgebiet „Im Pfaffendriesch bei Freiensteinau“ (Verordnung über das Naturschutzgebiet „Im 
Pfaffendriesch bei Freiensteinau“ vom 06.11.1997, StAnz. 48/1997, S. 3718-3721)in der Gemarkung 
Freiensteinau mit 32,6 ha. In nördlichen Teilbereichen ist das FFH-Gebiet deckungsgleich mit dem N2000 
Vogelschutzgebiet „Vogelsberg“. 
 
Grundlage für diesen Maßnahmenplan ist die im Jahr 2007 im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen 
gefertigte Grunddatenerhebung durch die „Planungsgruppe für Natur und Landschaft“ (PNL), Hungen. 
 
 
Begründung: 
 
Die Schutzwürdigkeit verdankt das FFH-Gebiet seinen naturnahen Fließgewässern mit typischen, 
grünlandgeprägten Auen, Erlensumpfwald auf quelligen bis anmoorigen Standorten sowie den 
Feuchtwiesen, die zahlreichen seltenen und gefährdeten Tieren einen Lebensraum bieten. Darüber hinaus 
beruht die Schutzwürdigkeit auf dem Vorkommen der nach Anhang II der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 
geschützten Arten: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Bachneunauge, Groppe und Gemeine 
Bachmuschel. Daneben sind eine Reihe von Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie wie 
Schwarzstorch, Rotmilan und Neuntöter nachgewiesen. 
 
Für die FFH-Gebiete sollen durch die EU-Mitgliedsstaaten die nötigen Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 1 der EU-FFH-Richtlinie (92/43/EWG) festgelegt werden, 
um den Schutzgütern gerecht zu werden und die Lebensraumtypen (LRT) dauerhaft zu sichern. 
 
Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Maßnahmenplanes ist begründet  in der Verpflichtung zur 
dauerhaften Sicherung der Lebensraumtypen und -Arten. 
 
Die in diesem Plan dargestellten Maßnahmen sind geeignet den günstigen Erhaltungszustand der Natura 
2000 Schutzgüter zu wahren oder wiederherzustellen. Eine Abweichung vom Maßnahmenplan bei einer 
geplanten Flächennutzung kann zu einer Verschlechterung des Gebietes führen. Abweichungen sollten 
grundsätzlich nur nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem örtlichen Gebietsbetreuer beim Amt für den 
ländlichen Raum und Daseinsvorsorge, Vogelsberg erfolgen. Dieser Maßnahmenplan ist fachlich bindend 
für die Arbeit, der mit der weiteren Umsetzung beauftragten Ämter und Institutionen. 
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Kurzinformationen zum Gebiet 
 
Tabelle 1: Kurzinformation 
Bundesland: Hessen 

Landkreis: Vogelsbergkreis, Main-Kinzig-Kreis 

Lage: Städte und Gemeinden Freiensteinau, Birstein und Steinau an der Straße, Bad 
Soden-Salmünster, Gemarkungen Ober-Moos (Flur 5,6,7), Salz (Flur 1,2,3,4), 
Radmühl I (Flur 2,3,4,5,6), Radmühl II (Flur 2,3,4,5,6,7,8,9,12), Freiensteinau (Flur 
3,4,5,6,7,8,9,12,14), Fleschenbach (Flur 5), Reinhards (Flur 1,2,3,5), Rebsdorf (Flur 
1,2,3,4,5,10), Rabenstein (Flur 1,2), Obersotzbach (Flur 4,5,6), Oberreichenbach 
(Flur 10), Kerbersdorf (Flur 4,5), Schönhof (Flur 8), Eckardroth (Flur 2), Romsthal 
(Flur 1), Sarrod (Flur 2,4,5), Ulmbach (Flur 1,6,7), Unterreichenbach (Flur 5,6), 
Wettges (Flur 1), am Übergang vom Hohen Vogelsberg zum Kinzigtal. 

Gesamtgröße: 787,25 ha 

FFH-Lebensraumtypen: LRT  3260   Fließgewässer mit flutender Unterwasservegetation 

LRT  6212   Submediterrane Halbtrockenrasen 

LRT  6230*  Artenreiche Borstgrasrasen montan 

LRT  6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden 

LRT  6431   Feuchte Hochstaudenfluren  

LRT  6510   Flachlandmähwiesen 

LRT  9130   Waldmeister - Buchenwald 

LRT  9170   Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 

LRT  9180*  Schlucht-und Hangmischwälder 

LRT  91E0*  Erlen- und Eschen-Wälder und Weichholzauenwälder an  

                     Fließgewässern 

FFH-Anhang II-Arten: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche [Maculinea] nausithous), 
Groppe (Cottus gobio), Bachneunauge (Lampetra planeri), Gemeine Bachmuschel 
(Unio crassus),Grünes Besenmoos (Dicranum viride ) 

Naturraum: D 47: Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön 

Höhe ü. NN: 195 – 500 m 

Geologie: Basalt, Quarzit, Kalkstein, Tuffit, Tuff, holozäne Auenlehme, Löß 

Vogelarten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie 

Schwarzstorch, Mittelspecht, Rotmilan, Neuntöter 
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2. Gebietsbeschreibung 
 
2.1. Naturraum: 
 
Das FFH-Gebiet „Talauen bei Freiensteinau und Gewässerabschnitt der Salz“ umfasst eine Fläche von 
787,25 ha und liegt in der naturräumlichen Haupteinheit D 47 Osthessiches Bergland, Vogelsberg und 
Rhön.  
 
2.2. Kurzcharakteristik:  
 
Das Gebiet zeichnet sich aus durch naturnahe Fließgewässer mit intakten Ufergehölzsäumen, einer 
ausgezeichneten faunistischen Ausstattung, artenreichen, mesophilen Mähwiesen in kleinflächigem 
Mosaik mit Pfeifengraswiesen, Kleinseggen- und Borstgrasrasen. Zudem beherbergt es viele national 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten. 
 
Die Höhenlage beträgt 195 – 500 m. ü. NN. 
Das FFH-Gebiet liegt vollständig über anstehendem Basalt. 
Es weist ein ausgesprochenes Mittelgebirgsklima mit hohen Niederschlägen und relativ niedrigen 
Temperaturen auf. Das Jahresmittel liegt je nach Höhenlage zwischen 7 und 9° C. Die 
Jahresniederschläge betragen 900-950 mm. 
 
Folgende Lebensraumtypen kommen in dem FFH-Gebiet vor: 
 
Tabelle 2: Flächenumfang LRT 

FFH – Code LRT Fläche in ha 

6510 Flachland – Mähwiesen 147,60 
 91E0* Erlen-und Eschen-Wälder 19,94 
3260 Fließgewässer 17,56 
9130 Waldmeister - Buchenwald 9,34 
6431 Feuchte Hochstaudensäume 3,80 
 6230* Borstgrasrasen 1,41 
9180 Schlucht-und Hangmischwälder 0,96 
9170 Labkraut – Eichen - Hainbuchenwald 0,90 
6410 Pfeifengraswiesen 0,39 
6212 Halbtrockenrasen 0,12 
   

   
 Summe LRT 202,02 

(25,66 %) 
 
 
Zusammen nehmen die LRT-Flächen 202,02 ha ein, dies entspricht einem LRT-Flächenanteil von 25,66 % 
an der Gesamtfläche des FFH-Gebietes (landwirtschaftlich genutzte Fläche mit LRT 18,99 %, bzw. 149,5 
ha). 
 
2.3. Aktuelle und frühere Landnutzungsform: 
 
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden alle Bereiche des Gebietes, selbst die stark 
feuchten und vernässten Bereiche, landwirtschaftlich genutzt. Mitte bis Ende des 20. Jhds. entwickelten 
sich durch Nutzungsaufgabe entlang der Gewässer abschnittsweise Gebüschkomplexe und 
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Erlensumpfwälder. In den 1960er Jahren gab es noch größere Bereiche mit Borstgras und Pfeifengras. Im 
Zuge der Melioration und Aufdüngung der Flächen, haben sich diese Bereiche jedoch deutlich verkleinert. 
 
 
2.4. Politische und administrative Zuständigkeiten: 
 
Das FFH-Gebiet umfasst fünf Städte und Gemeinden, wobei sich hiervon acht Gemarkungen im 
Vogelsbergkreis befinden (genaue Beschreibung siehe Titelseite). 
Der „flächige“ Teil des FFH-Gebietes liegt überwiegend im Vogelsbergkreis. Im Main-Kinzig-Kreis 
beschränkt sich die FFH-Gebietsfläche größtenteils auf die Bachläufe / Gewässerparzellen der Salz und 
ihrer Zuflüsse. Hierzu wird ein gesonderter Maßnahmenplan erstellt. 
Die Zuständigkeit für die Sicherung der beiden Teilgebiete des NATURA 2000-Gebietes obliegt der 
Oberen Naturschutzbehörden der Regierungspräsidien Gießen und Darmstadt. 
Mit der Aufgabe der Entwicklung des Maßnahmenplanes für FFH-Gebietsflächen im Vogelsbergkreis ist 
das Amt für den ländlichen Raum und Daseinsvorsorge des Vogelsbergkreises betraut worden. 
Die Betreuung der Waldbereiche und der Naturschutzgebiete im Vogelsbergkreis obliegen dem Forstamt 
Schotten. 
 
Abbildung 1: Übersichtskarte FFH-Gebietsfläche im VB – rot markiert 
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3. Leitbild und Erhaltungsziele 
 

3.1.  Leitbild:   
 

Das Leitbild dient der Orientierung für das Festlegen der Erhaltungsziele, um die notwendigen 
Maßnahmen für das Gebiet zu bestimmen. 

 
Für die Meldung des Gebietes war ausschlaggebend: 

 
- die Erhaltung und Entwicklung der Vorkommen der Pfeifengraswiesen und der mageren 

Glatthaferwiesen 
- die Erhaltung und Entwicklung der Vorkommen der Borstgrasrasen, der submediterranen 

Halbtrockenrasen und der trockenen Heiden 
- die Erhaltung und natürliche Entwicklung des Eichen-Hainbuchenwaldes trockenwarmer 

Standorte 
- die natürliche Entwicklung des Waldmeister-Buchenwaldes 
- die Erhaltung und natürliche Entwicklung der Fließgewässer und der Bach-Erlen-Wälder 

sowie der feuchten Hochstaudenfluren 
- die Erhaltung und artenreiche Entwicklung von Grünlandbeständen feuchter Standorte, der 

Kleinseggenrasen und der Quellen 
- die strukturelle Verbesserung der Fließgewässer 
- die mittel- bis langfristige Umwandlung naturferner in naturnahe Waldgesellschaften 
- die Erhaltung der landschaftlichen Schönheit, der strukturellen Vielfalt und der hohen 

Komplexität des Gebietes mit seinem kleinflächigen Standortmosaik 
- die Arrondierung des Gebietes um benachbarte Flächen mit Lebensraumtypen und 

weiteren hochwertigen Biotoptypen 
- die Erhaltung und Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft zur Nutzung des Gebietes im 

Rahmen von landwirtschaftlichen Wirtschaftskreisläufen 
 

Darüber hinaus haben folgende nach Anhang II der FFH-RL geschützten Arten Bedeutung für dieses 
Gebiet: 
 

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
- Bachneunauge  
- Groppe 
- Grünes Besenmoos  
- (Gemeine Bachmuschel)  

 
Weiterhin steht die Erhaltung und Stärkung der Populationen der im Gebiet vorkommenden 
Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie im Fokus: Schwarzstorch, Mittelspecht, 
Neuntöter und Rotmilan. 
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3.2. Erhaltungsziel der Lebensraumtypen und Arten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie: 

 
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit flutender Unterwasservegetation 
 

• Erhaltung Gewässerqualität und einer natürlichen oder naturnahen Fließgewässerdynamik 
• Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen 
• Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen Kontaktlebensräumen 

 
6212 Submediterrane Halbtrockenrasen 
 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte 
• Auf Sekundärstandorten Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden 

Bewirtschaftung 
• Erhaltung des Orchideenreichtums bei prioritären Ausprägungen 

 
6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silikatböden 
 

• Erhaltung des Offenlandcharakters und eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 
• Erhaltung des typischen Wasserhaushaltes 
• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung, die sich 

an traditionellen Nutzungsformen orientiert 
 
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
 

• Erhaltung des Offenlandcharakters und eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 
• Erhalt des Wasserhaushaltes 
• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung 

 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen Stufe  
 

• Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Wasserhaushaltes 
 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 
• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

 
91E0* Auenwälder mit Erlen- und Eschen 
 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, 
Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen 
Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik  
• Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontaktlebensräumen 

 
9130 Waldmeister-Buchenwald 
 

• Erhaltung naturnaher  und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 
Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem 
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und 
Altersphasen 
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9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, 
Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen 
Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen 

 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder 
 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, 
Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen 
Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen 

 
 

 

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II : 
 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 
 

• Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs 
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica rubra 

• Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen 
Bewirtschaftung der Wiesen, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung 
eines für die Habitate günstigen Nährstoffhaushaltes beiträgt 

• Erhaltung von Säumen und Brachen als Vernetzungsflächen 
 
Groppe (Cottus gobio) 
 

• Erhaltung durchgängiger, strukturreicher Fließgewässer mit steiniger Sohle (im Tiefland auch mit 
sandig-kiesiger Sohle) und gehölzreichen Ufern  

• Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologischen und 
chemischen Zustand befinden 

 
Bachneunauge (Lampetra planeri) 
 
• Erhaltung durchgängiger, strukturreicher Fließgewässer mit lockeren, sandigen bis feinkiesigen 

Sohlsubstraten (Laichbereiche) und ruhigen Bereichen mit Schlammauflagen (Larvenhabitat) sowie 
gehölzreichen Ufern 

• Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologischen und 
chemischen Zustand befinden  

 
Gemeine Bachmuschel (Unio crassus) 
 

• Erhaltung eines natürlichen, einheimischen Fischbestandes (Weißfische) 
• Erhaltung von strukturreichen, unverbauten Fließgewässern mit sandig-kiesigem Sediment, guter 

Sauerstoffversorgung im Lückensystem der Gewässersohle 
• Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologischen und 

chemischen Zustand befinden 
• Erhalung der biologischen Durchgängigkeit der Gewässer 
• Erhaltung von Gewässerrandstreifen zur Minimierung von Nährstoffeinträgen und Feinsedimenten 

aus der Umgebung 
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Grünes Besenmoos (Dicranum viride) 
 

• Erhaltung von Laubbaumbeständen mit luftfeuchtem Innenklima und alten, auch krummschäftigen 
oder schräg stehenden Trägerbäumen (vor allem Buche, Eiche, Linde) 

 
 
3.3. Zielvorstellung zu den Wertstufen der LRT und Arten nach Anhang II der  

FFH-Richtlinie 
 

Begründend auf der FFH-Richtlinie ist es der Auftrag an das Landes Hessen, die vorhandenen LRTen 
zu erhalten und wenn möglich zu verbessern und zu erweitern. 

 
Tabelle 3: Erhaltungsziele mit Wertstufen 
EU Code Name des LRT Erhaltungszustand 

Ist (2007) 
Erhaltungszustand 
Soll 2015 

Erhaltungszustand 
Soll 2021 

3260 Fließgewässer mit flutender 
Unterwasservegetation 

B, C B, C B 

6212 Submediterrane 
Halbtrockenrasen 

C C B 

6230* Artenreiche Borstgrasrasen 
montan 

A, B, C A, B, C A, B 

6410 Pfeifengraswiesen auf 
kalkreichem Boden und 
Lehmboden 

B, C B, C B 

6431 Feuchte Hochstaudenfluren  B, C B, C B 

6510 Flachlandmähwiesen A, B, C A, B, C A, B 

9130 Waldmeister - Buchenwald 
B, C B, C B 

9170 Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald 

C C B 

9180 Schlucht- u- Hangmischwälder 
C C B 

91E0* Erlen- und Eschen-Wälder  
B, C B, C B 

 
 
Tabelle 4: Erhaltungsziele mit Wertstufen der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
Anhang Art Erhaltungszustand 

Ist (2007) 
Erhaltungszustand 
Soll 2014 

Erhaltungszustand 
Soll 2020 

Groppe C C B 
Grünes 
Besenmoos B B B 

Bachneunauge 
C C B 

 
 
Der Erhaltungszustand des Dunklen Ameisenbläulings wird in der GDE nicht anhand von Wertstufen 
klassifiziert. Es ist aber zu erkennen, dass der Erhaltungszustand dieser Art der Wertstufe C entspricht. 
 
Die Bachmuschelpopulation ist inzwischen erloschen. 
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4. Beeinträchtigungen und Störungen: 
 
4.1. Beeinträchtigungen in Bezug auf LRT 
 
Tabelle 4: Beeinträchtigungen und Störungen LRT 

LRT - Nr LRT - Name 
Beeinträchtigung und 
Störungen (innerhalb des 
Gebietes) 

Beeinträchtigungen und 
Störungen von außerhalb des 
Gebietes 

3260 Fließgewässer mit flutender 
Unterwasservegetation 

Strukturdefizite, Neophyten Neophyten 

6212 Submediterrane Halbtrockenrasen 
Nutzungsintensivierung, 
Überbeweidung, Düngereintrag 

keine 

6230* Artenreiche Borstgrasrasen montan 

Über- u. Unterbeweidung, Müll- u. 
Erdablagerung, Über- u. 
Unterbeweidung, keine 
Mähgutentfernung 

keine 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 
Boden und Lehmboden 

Beweidung, Verbrachung, 
Nutzungsaufgabe 

keine 

6431 Feuchte Hochstaudenfluren  
Nutzungsaufgabe, Verbrachung, 
Nichteinheimische Arten 

Neophyten 

6510 Flachlandmähwiesen 
Nutzungsintensivierung, 
Düngung, Überweidung, 
Überdüngung 

keine 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
Isoliert vorkommend, Entnahme 
ökologisch wertvoller Bäume 

keine 

9130 Waldmeister - Buchenwald 
Nutzungsintensivierung, 
Strukturveränderung 

keine 

9180 Schlucht- u. Hangmischwald 
Nutzungsintensivierung, LRT-
fremde Baumarten 

keine 

91E0* Erlen- und Eschen-Wälder  
Grundwasserabsenkung, 
Nichteinheimische Arten  

keine 

 
 
4.2. Beeinträchtigungen in Bezug auf die Arten des Anhanges II 
 
Tabelle 5: Beeinträchtigungen und Störungen Anhang II Art 

Art 
Beeinträchtigung und Störungen 
(innerhalb des Gebietes) 

Beeinträchtigungen und Störungen von 
außerhalb des  Gebietes 

Bachneunauge 
Eingeschränkte lineare Durchgängigkeit, 
geradliniger Verbau und Festlegung des 
Gewässerbettes 

keine 

Groppe Eingeschränkte lineare Durchgängigkeit, 
Gewässer- u. Sohlenverbau 

keine 

Gemeine Bachmuschel 

Nutzung des Uferrandstreifens u. 
angrenzenden Grünlandes, 
Verschlammung, zu wenig Sand, 
Strömungsgeschwindigkeit zu hoch, 
fehlende Wirtsfische, Prädatoren 

keine 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Nicht angepasste Mahdzeitpunkte keine 

Grünes Besenmoos Verlust von Trägerbäumen. Änderung der 
Lichtverhältnisse 

keine 
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5. Maßnahmenbeschreibung: 
 
Die in diesem Plan dargestellten Maßnahmen sind geeignet, den günstigen Erhaltungszustand der 
Natura 2000 Schutzgüter zu wahren und/oder wiederherzustellen. Eine Abweichung vom 
Maßnahmenplan kann zu einer Verschlechterung des Gebietes führen. 
Abweichungen von den vorgesehenen Maßnahmen sollten grundsätzlich nur nach vorheriger 
Kontaktaufnahme mit dem örtlichen Gebietsbetreuer (Amt für den ländlichen Raum, Vogelsberg) erfolgen. 
Nutzungsänderungen / Projekte im FFH-Gebiet sind nach § 34 Gesetz über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) bei der Oberen Naturschutzbehörde beim 
RP-Gießen anzeige- und genehmigungspflichtig. 
 
Ziel sollte sein, dass die land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen im FFH-Gebiet auch weiterhin genutzt 
werden können und eine Verbrachung, speziell der Offenland-LRTen, vermieden wird. Optimal ist, wenn 
eine naturschutzfachlich bestmögliche und angemessene Nutzung, eventuell im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzes, mit einer rentablen Land- und Forstwirtschaft vereinbart werden kann. 
 
Der Vertragsnaturschutz (HALM) ist das vorrangige Mittel des Landes Hessen zum Erhalt und zur 
Sicherung der FFH-Schutzgüter auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Entsprechend wird 
Vertragsnaturschutz auch für Forstflächen angeboten. 
 
Die naturschutzfachliche Hauptbedeutung des Offenlandes liegt in seinen naturnah ausgebildeten 
Fließgewässern mit flutender Unterwasservegetation, dem LRT Erlen- und Eschenwald und der in den 
Fließgewässern anzutreffenden Anhang II Arten, sowie in der Sicherung der Flachland–Mähwiesen. 
 
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die NATURA-2000-Richtlinien verfolgen in und an 
Fließgewässern größtenteils die gleichen Ziele, unter anderem den Schutz der natürlichen Ressourcen, 
einschließlich des Erhalts und der Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher Lebensräume und den 
Schutz bestimmter Arten. Daher ist es sinnvoll und notwendig, die Arbeiten zur Umsetzung der Richtlinien 
eng aufeinander abzustimmen.  
Die WRRL und die NATURA-2000-RL bedienen sich in Teilen ähnlicher Instrumente und 
Planungsschritte, um ihre Ziele zu erreichen. Hier gilt es, bestehende Synergien zu nutzen. 
Sofern es in Einzelfällen zu Zielkonflikten kommt, sollten diese möglichst frühzeitig erkannt und 
ausgeräumt werden. Solche Schwierigkeiten können entstehen, wenn die Planungsräume nicht 
deckungsgleich oder die Planungstiefen unterschiedlich sind. Zum Teil differieren auch die Zeiten, zu 
denen Maßnahmen aus naturschutzfachlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht optimalerweise 
durchgeführt werden sollten. 
Die gemeinsamen Maßnahmenräume ergeben sich aus der Schnittmenge der Maßnahmen nach WRRL-, 
und den FFH-Gebieten bzw. Gebietsanteilen mit Gewässerbezug und dem Vogelschutzgebiet. Die 
Abstimmung der Umweltziele erfolgt unter Berücksichtigung der Lebensraumansprüche der FFH-Arten 
bei der Festlegung der WRRL-Umweltziele. Dazu wurden in den Fließgewässern der Forellenregion die 
Ansprüche der Leitfischarten Bachforelle und u.a. der Groppe berücksichtigt. Als überregionales 
Umweltziel, das dem Bedarf auch vieler anderer Fischarten entspricht, wurde die Verbesserung der 
Durchgängigkeit der Fließgewässer gesetzt. Die angestrebten Maßnahmen im Rahmen der WRRL sind in 
Abbildung 3 zu sehen. Da das WRRL-Maßnahmenprogramm eine Rahmenplanung und die Natura 2000-
Maßnahmenpläne eher eine Detailplanung darstellen, ist es sinnvoll, die beiden Planungen aufeinander 
aufzubauen. 
 
Im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens ist im Bereich des Steinaubachs (Gemarkung 
Freiensteinau, Fl. 5 Nr. 57/1) bereits ein Uferrandstreifen ausgewiesen worden (siehe Abbildung: 2). 
Weiterhin sind verschiede Renaturierungsmaßnahmen am Steinaubach in Planung.  
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Da im Geltungsbereich dieser Maßnahmenplanung zum Zeitpunkt dieser Planerstellung noch keine 
fischereirechtliche Hegegemeinschaft existiert, dient der vorliegende Maßnahmenplan als Rahmen für die 
zukünftig zu erstellende Hegeplanung. 
 
Die Ausübung der Jagd im FFH-Gebiet erfährt durch diesen Maßnahmenplan keine Einschränkung. Die 
Jagd kann im Rahmen der gültigen Gesetze wie Bundesjagdgesetz (BJagdG), Hessisches Jagdgesetz, 
(HJagdG) und der deutschen Waidgerechtigkeit wie bisher ausgeübt werden. 
 
Um den Erhalt und die Entwicklung des Natura 2000 Gebietes zu gewährleisten, ist eine nachhaltige 
Bekämpfung von Neophyten und Neozoen (invasive Tier- und Pflanzenarten) unabdingbar. Da deren 
Vorkommen bisher noch nicht kartiert wurden, sind die Maßnahmen zur Bekämpfung nicht flächenscharf 
lokalisierbar, sodass keine Maßnahmencodes vergeben werden. 
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Abbildung 2: ausgewiesene Uferrandstreifen – türkis markiert 
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Abbildung 3: Strukturmaßnahmen nach WRRL-Viewer  
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5.1. Beibehaltung und Unterstützung der ordnungsgemäßen Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft außerhalb LRT und Habitatflächen - Maßnahmentyp 1 

 
Dieser Maßnahmentyp beinhaltet alle Flächen im FFH-Gebiet, die kein LRT- oder Anhang II 
Arthabitat sind. Eine Beplanung erfolgt daher nicht. 
Diese Grün- und Ackerlandflächen können im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwirtschaft 
genutzt werden.  

 
 

5.2. Maßnahmen, die zur Gewährleistung eines aktuell günstigen 
Erhaltungszustandes A / B erforderlich sind - Maßnahmentyp 2 

 
• LRT 6410 (01.02.01.01.), 6431 (12.01.), 6510 (01.02.01.06.), 9130 (02.02.) und 91E0* (12.01.03.) 

 
Für diese LRTen sind zum Erhalt des Erhaltungszustandes B die unter Punkt 5.3. beschriebenen 
Maßnahmen anzuwenden. 

 
• LRT 3260 - Fließgewässer 

 
Eine schonende und angepasste Bewirtschaftung des Gewässers und der an das Gewässer 
angrenzenden Flächen durch Minimierung des Sedimenteintrages soll negative Einträge in das 
Gewässer verhindern. Hauptsächlich geht es dabei darum, die Auswaschung von Nährstoffen 
und Sedimenten in die Bäche zu vermeiden. Ziel ist es, den Nähr- und Schadstoffeintrag in die 
Fließgewässer zu minimieren und so zum Erhalt der biologischen Gewässergüte I bis II 
beizutragen. Hierzu sind Maßnahmen aus modifizierten Gewässerschauen und den Vorgaben 
der WRRL umzusetzen. (04.) 

 

• LRT 6230* - Borstgrasrasen 
 

Ziel dieser Maßnahme ist, die artenreichen Borstgrasrasen der Wertstufe A / B langfristig zu 
sichern, zu erhalten, aber auch zu verbessern. Für die Pflege bzw. die Nutzung ist eine späte 
Mahd (nicht vor Ende Juni) oder Beweidung erforderlich. Die Düngung dieser Flächen ist nicht 
zulässig. (01.02.01.06.) 

 

• Grünes Besenmoos 
 

Das Grüne Besenmoos ist in seinem Vorkommen von älteren Laubbäumen, vor allem Buchen, 
und einer hohen Luftfeuchte abhängig. Die Anhang II Art kann nur überleben, wenn die 
vorhandenen Habitatbäume und deren Beschattungssituation (Kleinklima) dauerhaft erhalten 
werden. Um die Population des Grünen Besenmooses im Erhaltungszustand zu sichern, ist eine 
Rücknahme der Nutzung im Bereich der Besenmoosvorkommen sinnvoll (z.B. 
Kernflächenausweisung). Die bereits bekannten Bestände sollten dauerhaft markiert werden und 
mit dem jeweiligen Eigentümer geeignete Maßnahmen besprochen werden. (02.04.) 
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5.3. Maßnahmen zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes B 
(C zu B) - Maßnahmentyp 3 

 
• LRT 3260 (04.), 6230* (01.02.03) 

 
Für diese LRTen sind zur Entwicklung vom Erhaltungszustand C zu B die unter Punkt 5.2. 
beschriebenen Maßnahmen anzuwenden. 
 

• LRT 9130 – Waldmeister-Buchenwald 
 

Ziel ist die Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald, wie z.B. die Schaffung / der Erhalt von 
Habitatbäumen und die Erhöhung des stehenden und liegenden Totholzanteiles. Grundlage 
hierfür ist eine Naturnahe Waldnutzung, welche extensiv und schonend betrieben werden muss. 
(02.02.) 
 
 

• LRT 91E0* – Erlen- und Eschen-Wälder 
 
In gesunden, gut strukturierten Bereichen des LRT sollte eine Nutzung soweit möglich 
unterbleiben. Sollte dies nicht zielführend sein, ist für die Schaffung ungleichaltriger 
Baumbestände am Gewässerrand sowie in Quell- und Feuchtbereichen eine einzelstammweise 
Nutzung anzustreben. Dabei werden die Erlen- Eschenwälder abschnittsweise und zeitlich 
versetzt durchforstet. Dies soll die Schaffung unterschiedlich ausgeprägter Lebensraumbereiche 
am Gewässerrand begünstigen. Des Weiteren damit verbunden ist die Gestaltung der 
naturnahen, geschlossenen, abschnittsweise mehrreihigen aber auch unterbrochenen Säume 
aus Erlen, Weiden und Eschen entlang der Fließgewässer. Ziel hierbei ist die freie Entfaltung von 
Flora und Fauna und die Erhöhung des stehenden und liegenden Totholzanteiles in gesunden 
Beständen. 
Sollte Phytophtera (Wurzelhalsfäule) an Erlen oder Eschentriebsterben vorkommen, ist das 
gefällte Material fachgerecht zu entsorgen. (12.01.03.) 
 
 

• LRT 6510 – Magere Flachlandmähwiese 
 

Über die extensive Nutzung durch eine ein- bzw. im Regelfall zweischürige Mahd ohne Düngung 
soll die Fortführung der bisherigen Nutzung des LRT langfristig sichergestellt werden. Auch die 
extensive Nachbeweidung als 2. Nutzung ist für diese Flächen möglich. Es geht vorrangig darum, 
die artenreichen Biotope zu erhalten und, wenn möglich, auch zu erweitern. (01.02.01.02) 
 

• LRT 6431 – Feuchte Hochstaudensäume 
 

Zur Verbesserung des LRT dienen hier die mehrjährigen Pflegemaßnahmen, wie z.B. das 
Abmulchen und das Abräumen des Aufwuchses bei Frost. Ziel dabei ist die Verhinderung von 
Verbuschung und Nährstoffanreicherung auf den Flächen. Ausgenommen von der Maßnahme 
sind feuchte Staudensäume an Fließgewässern, die durch die Gewässerdynamik ohne 
Unterhaltungsmaßnahmen erhalten bleiben. (04.07.) 
 

• LRT 6410 – Pfeifengraswiesen 
 

Um gezielte Maßnahmen für die Pfeifengraswiesen umzusetzen, ist eine späte Mahd 
anzustreben, in feucht warmen Jahren ist auch eine zweite Mahd möglich. Eine Düngung ist nicht 
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zulässig. Wichtig hierbei ist auch, neben einer vorzugsweise späten Mahd, die entsprechenden 
Flächen so zu bewirtschaften, dass eine Verbuschung verhindert wird. In Ausnahmefällen ist 
daher auch eine Beweidung als Alternative zur Mahd möglich. (01.02.01.01.) 

 

• LRT 6212 – Submediterrane Halbtrockenrasen 
  

Zum Erhalt und zur Entwicklung sollte eine extensive Nutzung durch eine ein- bzw. zweischürige 
Mahd oder eine (Nach-) Beweidung stattfinden. Eine Düngung sollte nicht erfolgen. 
(01.02.01.02.) 
 

• LRT 9170 – Eichen-Hainbuchenwälder 
 

Ziel ist die Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald, wie z.B. Erhalt und Sicherung von 
Habitatbäumen und die Erhöhung des stehenden und liegenden Totholzanteiles sowie der Erhalt 
und die Ausdehnung von wertgebenden Baumarten. Grundlage hierfür ist eine Naturnahe 
Waldnutzung, welche extensiv und schonend betrieben werden soll. 
(02.02.) 

 

• LRT 9180 – Schlucht- und Hangmischwälder 
 
Ziel ist die Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald, wie z.B. Erhalt und Sicherung von 
Habitatbäumen und die Erhöhung des stehenden und liegenden Totholzanteiles sowie der Erhalt 
und die Ausdehnung von wertgebenden Baumarten. Grundlage hierfür ist eine Naturnahe 
Waldnutzung, welche extensiv und schonend betrieben werden soll.  (02.02.) 
 

• Groppe und Bachneunauge 
 
Da beide Anhang II Arten selbst kleine Abstürze nicht überwinden können, stellt die Herstellung 
der Durchgängigkeit an Wehren und Abstürzen eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der 
Lebenräume dar. Zudem sollten die naturnahen Strukturen in besiedelten, bzw. der potentiell als 
Habitat geeigneten Gewässerabschnitte erhalten und gefördert werden. Weitere, detailliertere 
Ausführungen zu Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und –ökologie finden sich 
im WRRL-Maßnahmenprogramm. (11.05.) 

 
• Entwicklungsmaßnahmen für den Wiesenknopf – Ameisenbläuling 
 

Hier sollten Entwicklungsmaßnahmen im ersten Schritt auf eine Stabilisierung der aktuellen 
Populationen abzielen und über eine Optimierung der notwendigen Habitatstrukturen erfolgen. 
Es sollte eine zweischürige Wiesenmahd stattfinden - erster Schnitt i. d. R. vom 15. Mai bis 15. 
Juni und der zweite Schnitt ab dem 01. September. 
Alternative zur zweischürigen Mahd ist eine einschürige Mahd im Zeitraum vom 15. Mai. bis 15. 
Juni mit einer anschließenden extensiven Nachbeweidung ab Anfang September. (01.10.) 

 
 

5.4. Maßnahmen zur Verbesserung des günstigen Erhaltungszustandes B  zu 
einem hervorragenden Erhaltungszustand A - Maßnahmentyp 4 

 
Diese Maßnahme stellt keine Verpflichtung des Landes Hessen dar, ihre Durchführung findet auf 
freiwilliger Basis statt. Mögliche Flächen werden daher nicht beplant. 
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5.5. Maßnahmen zur Entwicklung von nicht LRT-Flächen zu zusätzlichen LRT-
Flächen oder zur Entwicklung von zusätzlichen Habitaten - Maßnahmentyp 5 

 
Im Gebiet sind eine Reihe von Entwicklungsflächen vorhanden, die zwar derzeit noch keinen FFH-
LRT darstellen, für die jedoch bei Durchführung geeigneter Maßnahmen in unterschiedlichen Zeit-
räumen eine Entwicklung zu LRT 3260 (04.04.), 6431 (04.07.), 6230* (01.02.01.), 6510 (01.02.01.), 
91E0* (02.02.01.03.), 9130 (02.02.), 9170 (02.02.) und 9180 (02.02.) möglich ist. 
Im Besonderen könnten bereits vorhande LRTen durch geeignete Maßnahmen wie in 5.2. und. 5.3. 
beschrieben weiter in der Fläche ausgedehnt werden. 
 
Die “Große Lache“ in der Gemarkung Freiensteinau ist mit einer großen Artenvielfalt ausgestattet. 
Es besteht weiterhin ein hoher Pflegebedarf, weshalb hier Maßnahmen wie Entbuschung und 
Handmahd der wertvollen Orchideenbereiche und weiterer Entwicklungsflächen (LRT 6431, 6230*) 
vorgesehen werden. (12.01.02.) 
 
Zur Entwicklung der Habitate der Anhang II Arten sind die unter Punkt 3.2. beschriebenen 
Maßnahmen umzusetzen. (11.05.), (01.10.) 
 

 
5.6. Maßnahmen nach NSG-VO und außerhalb LRT - Maßnahmentyp 6 
 
5.6.1. NSG „Im Pfaffendriesch bei Freiensteinau“  
 
Ausweisungsgrund: 
Erhalt und Entwicklung der grünlandgeprägten Bachaue sowie der daran angrenzenden Feuchtbrachen, 
Feuchtgrünlandflächen und naturnahen Waldflächen mit einem Vorkommen von seltenen Arten, wie z.B.: 
Frauenmantel, Schnabel-Segge, Geflecktes und Breitblättriges Knabenkraut, Grüne Waldhyazinthe, 
Sumpf-Veilchen, Braunkehlchen, Bekassine, Neuntöter, Wiesenpieper.  
 
Behandlung: 
Die Verordnung gibt einen Nutzungstermin ab dem 15.06. in Form einer Mahd sowie extensiver 
Nachbeweidung mit Schafen oder Rindern in der Zeit vom 01.08 bis 15.11. vor. Auf ausgewiesenen 
Flächen (s. Karten NSG-VO im Anhang) ist eine extensive Beweidung mit Rindern ohne Zufütterung in 
der Zeit vom 01.05. bis 15.11. erlaubt. 
Ein großer Teil der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche wird im Rahmen des Vertragsnaturschutzes 
bewirtschaftet. 
Weitere Maßnahmen, die das Forstamt Schotten im Auftrag der ONB durchführt, sind eine Pflegemahd 
der Feuchtbrachen und Quellsümpfe in einem 2-3 jährigen Turnus mit Abtransport des unverwertbaren 
Mähgutes sowie Offenhaltung dieser Bereiche durch das Zurückdrängen aufkommender Gehölze. 
(01.09.), (01.09.05.), (01.02.), (01.02.01.) 

 
5.6.2. NSG „Bruchwiesen bei Salz“ 
 
Ausweisungsgrund: 
Erhalt und Entwicklung des größten und besterhaltendsten Quellgebietes im östlichen Hohen Vogelsberg 
mit seinem naturnahen Bachlauf und dem bachbegleitenden Erlensumpfwald sowie Großseggenriede 
und Pfeiffengras-Feuchtwiesen mit zahlreichen seltenen und gefährdeten Arten (z.B. Sumpfstendelwurz, 
Wundersegge, Sumpf-Herzblatt und Fieberklee).  
Darüberhinaus Erhaltung und langfristige Sicherung des "regional bedeutsamen Brut- und 
Nahrungsgebietes" für Wachtel, Bekassine, Wasseramsel und Eisvogel. 
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Behandlung: 
Die Verordnung gibt eine Mahd ab dem 15.06. vor. 
Durch eine angepasste landwirtschaftliche Nutzung im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, werden die 
LRT-Flächen dem Entwicklungsziel entsprechend gepflegt. 
Das Forstamt Schotten führt alle 2-3 Jahre eine Pflegemahd der Feuchtbrachen, Hochstaudenfluren und 
Großseggenriede mit Abtransport des Mähgutes durch. Eine Offenhaltung dieser wertvollen Bereiche 
erfolgt durch das Zurückdrängen aufkommender Gehölze. 
(01.09.), (01.09.05.), (01.02.) 
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Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

15007 naturverträgliche Grünlandnutzung 01.02. 

NSG Pfaffendriesch: nach NSG-VO: extensive Nutzung durch 
Mahd n.v. dem 15.06., Nachbeweidung mit Rindern o. 
Schafen in der Zeit v. 01.08.-15.11.; auf ausgewählten 
Flächen extensive Beweidung mit Rindern v. 01.05.-15.11. 
gestattet 

Erhalt des LRT 6510 und LRT *6230 in B 2 

15008 naturverträgliche Grünlandnutzung 01.02. 
NSG Bruchwiesen bei Salz: nach NSG-VO: Mahd n.v. dem 
15.06., 

Erhalt LRT 6510 in B oder A 2 

15009 Maßnahmen in/an Gewässern 04. 

schonende u. angepasste Bewirtschaftung des Gewässers 
durch Minimierung des Nähr-u. Schadstoffeintrages, 
Förderung der Durchgängigkeit und Naturnähe des 
Gewässers nach Vorgaben WRRL und modifizierten 
Gewässerschauen 

Erhalt des LRT 3260 in B, Erhalt der biolog. 
Gewässergüte I bis II 

2 

15014 Schaffung/Erhalt von Strukturen im Wald 02.04. 
Rücknahme der Nutzung im Bereich der 
Besenmoosvorkommen, Erhaltung der Habitatbäume und 
deren Beschattungssituation 

Erhalt und Sicherung des Besenmooses im 
günstigen Erhaltungszustand B 

2 

15010 

Mahd mit besonderen Vorgaben 
(Terminvorgabe, hoher Schnitt, 
gefrorener Boden, Rotationsmahd, 
belassen von Saumstreifen) 

01.02.01.06. 

extensive Beweidung bzw. einschürige Mahd; bei 
Weidenutzung Nachmahd zur Weidepflege, eine extensive 
Nachbeweidung von Mahdflächen ist möglich; Verzicht auf 
Zufütterung sowie Düngung 

Erhalt des LRT *6230 in B oder A 2 

15011 einschürige Mahd 01.02.01.01. 
einschürige späte Mahd, keine Düngung, in Ausnahmen auch 
Beweidung möglich, Verhinderung von Verbuschung 

Erhalt des LRT 6410 in B 2 

6. Report aus dem Planungsjournal 
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Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

15013 

Mahd mit besonderen Vorgaben 
(Terminvorgabe, hoher Schnitt, 
gefrorener Boden, Rotationsmahd, 
belassen von Saumstreifen) 

01.02.01.06. 
ein- bzw. zweischürige Mahd mit geringer o. fehlender 
Düngung, 

Erhalt des LRT 6510 "Magere Flachlandmähwiese" 
in B oder A 

2 

15012 Pflegemaßnahmen 12.01. 

spätsommerliche Mahd im drei- bis fünfjährigen Turnus bei 
Trockenheit oder Abmulchen und Abräumen des Aufwuchses 
bei Frost, ausgenommen feuchte Staudensäume an 
Fließgewässern 

Erhalt des LRT 6431 in B 2 

15015 naturnahe Waldnutzung 02.02. 
Naturnahe Waldnutzung, Förderung strukturreicher 
Waldstrukturen mit stehendem und liegendem Totholz, Erhalt 
von Höhlen- und Horstbäumen, 

Erhalt des LRT 9130 in B 2 

14940 Gehölzpflege 12.01.03. 

abschnittsweises und zeitlich versetztes Ausdünnen der 
Erlen- und Eschenwälder, Entfernung standortfremder 
Gehölze, Gestaltung von naturnahen, geschlossenen bzw. 
abschnittsweise unterbrochenen, mehrreihigen Säumen 
entlang der Fließgewässer 

Entwicklung des LRT *91E0 "Erlen-Eschenwälder" 
von C nach B, Erhöhung des stehenden u. 
liegenden Totholzanteils, Verhinderung der 
Wurzelhalsfäule 

3 

14952 
Artenschutzmaßnahmen 
"Fische/Rundmäuler" 

11.05. 
Herstellung der Durchgängigkeit an Wehren u. Abstürzen, 
Förderung u. Erhalt der naturnahen Strukturen in besiedelten 
Gewässerabschnitten, s. WRRL-Maßnahmenprogramm 

Entwicklung der Groppen- und 
Bachneunaugenpopulation von C nach B, 

3 

14934 Beweidung mit Nachmahd 01.02.03. 

extensive Beweidung bzw. einschürige Mahd; bei 
Weidenutzung Nachmahd zur Weidepflege, eine extensive 
Nachbeweidung von Mahdflächen ist möglich; Verzicht auf 
Zufütterung sowie Düngung, 

Entwicklung des LRT *6230 "Borstgrasrasen" von 
C nach B, 

3 
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Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

14943 naturnahe Waldnutzung 02.02. 
Naturnahe Waldnutzung, Förderung strukturreicher 
Waldstrukturen mit stehendem und liegendem Totholz, Erhalt 
von Höhlen- und Horstbäumen, 

Entwicklung LRT 9170 "Eichen-
Hainbuchenwälder", LRT 9130 "Waldmeister-
Buchenwald" und LRT 9180 "Schlucht- und 
Hangmischwälder" von C nach B 

3 

14954 
Schaffung/Erhalt von Strukturen im 
Offenland 

01.10. 

zweischürige Wiesenmahd der besiedelten Flächen, erster 
Schnitt i.d.R. vom 15. Mai bis 15. Juni, zweiter Schnitt ab dem 
01. September, alternativ einschürige Mahd ab 15. Mai bis 15. 
Juni, anschließend extensive Nachbeweidung ab Anfang 
September 

Entwicklung der Population des "Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings" von C nach B 

3 

14387 zweischürige Mahd 01.02.01.02. 
extensive Nutzung durch ein-bzw. zweischürige Mahd oder 
eine (Nach-) Beweidung 

Entwicklung des LRT 6212 "Halbtrockenrasen" von 
C nach B 

3 

14392 einschürige Mahd 01.02.01.01. 
einschürige späte Mahd, keine Düngung, in Ausnahmen auch 
Beweidung möglich, Verhinderung von Verbuschung 

Entwicklung des LRT 6410 "Pfeifengraswiesen" 
von C nach B 

3 

14395 naturverträgliche Grünlandnutzung 01.02. 

NSG Pfaffendriesch: nach NSG-VO: extensive Nutzung durch 
Mahd n.v. dem 15.06., Nachbeweidung mit Rindern o. 
Schafen in der Zeit v. 01.08.-15.11.; auf ausgewählten 
Flächen extensive Beweidung mit Rindern v. 01.05.-15.11. 
gestattet 

Entwicklung LRT 6510 und LRT *6230 von C nach 
B 

3 

14394 zweischürige Mahd 01.02.01.02. 
ein- bzw. zweischürige Mahd mit geringer o. fehlender 
Düngung, eine ext. Nachbeweidung als 2. Nutzung ist 
möglich, 

Entwicklung des LRT 6510 "Magere 
Flachlandmähwiese" von C nach B 

3 
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Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

14393 
Schaffung/Erhalt von Strukturen an 
Gewässern 

04.07. 

spätsommerliche Mahd im drei- bis fünfjährigen Turnus bei 
Trockenheit oder Abmulchen und Abräumen des Aufwuchses 
bei Frost, ausgenommen feuchte Staudensäume an 
Fließgewässern 

Entwicklung des LRT 6431 "Feuchte 
Hochstaudensäume" von C nach B 

3 

14933 Maßnahmen in/an Gewässern 04. 

schonende u. angepasste Bewirtschaftung des Gewässers 
durch Minimierung des Nähr-u. Schadstoffeintrages, 
Förderung der Durchgängigkeit und Naturnähe des 
Gewässers nach Vorgaben WRRL und modifizierten 
Gewässerschauen 

Entwicklung des LRT 3260 "Fließgewässer" von C 
nach B 

3 

14956 naturverträgliche Grünlandnutzung 01.02. 
NSG Bruchwiesen bei Salz: nach NSG-VO: Mahd n.v. dem 
15.06., 

Entwicklung LRT 6510 "Flachlandmähwiese" von 
C nach B 

3 

15352 
Schaffung/Erhalt von Strukturen an 
Gewässern 

04.07. 

spätsommerliche Mahd im drei- bis fünfjährigen Turnus bei 
Trockenheit oder Abmulchen und Abräumen des Aufwuchses 
bei Frost, ausgenommen feuchte Staudensäume an 
Fließgewässern 

Entwicklung zum LRT 6431 5 

15029 Mahd mit bestimmten Vorgaben 01.02.01. 

extensive Beweidung bzw. einschürige Mahd; bei 
Weidenutzung Nachmahd zur Weidepflege, eine extensive 
Nachbeweidung von Mahdflächen ist möglich; Verzicht auf 
Zufütterung sowie Düngung 

Entwicklung von extensivem Grünland 06.110 zum 
LRT *6230 "Borstgrasrasen" 

5 

14953 
Schaffung/Erhalt von Strukturen im 
Offenland 

01.10. 

zweischürige Wiesenmahd der besiedelten Flächen, erster 
Schnitt i.d.R. vom 15. Mai bis 15. Juni, zweiter Schnitt ab dem 
01. September, alternativ einschürige Mahd ab 15. Mai bis 15. 
Juni, anschließend extensive Nachbeweidung ab Anfang 
September 

Entwicklung der Population des "Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings" nach C 

5 
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Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

15543 Entbuschung/Entkusselung 12.01.02. 
Bereich "Große Lache": Beseitigung der Stockausschläge 
sowie Entbuschung im Orchideenbereich Handmahd weiterer 
Entwicklungsflächen zu LRT 

Zurückdrängung der Verbuschung zur Erhaltung 
der Orchideenbereiche und Entwicklungsflächen 
LRT 

5 

15325 Mahd mit bestimmten Vorgaben 01.02.01. 

NSG Pfaffendriesch: nach NSG-VO: extensive Nutzung durch 
Mahd n.v. dem 15.06., Nachbeweidung mit Rindern o. 
Schafen in der Zeit v. 01.08.-15.11.; auf ausgewählten 
Flächen extensive Beweidung mit Rindern v. 01.05.-15.11. 
gestattet 

Entwicklung zum LRT 6510 "Flachlandmähwiese" 
und LRT *6230 "Borstgrasrasen" 

5 

15033 naturnahe Waldnutzung 02.02. 
Naturnahe Waldnutzung, Förderung strukturreicher 
Waldstrukturen mit stehendem und liegendem Totholz, Erhalt 
von Höhlen- und Horstbäumen, 

Entwicklung zum LRT 9130, LRT 9170 und LRT 
9180 

5 

15331 
Artenschutzmaßnahmen 
"Fische/Rundmäuler" 

11.05. 
Herstellung der Durchgängigkeit an Wehren u. Abstürzen, 
Förderung u. Erhalt der naturnahen Strukturen in besiedelten 
Gewässerabschnitten, s. WRRL-Maßnahmenprogramm 

Entwicklung der Groppen- und 
Bachneunaugenpopulation nach C 

5 

15348 Gewässerrenaturierung 04.04. 

schonende u. angepasste Bewirtschaftung des Gewässers 
durch Minimierung des Nähr-u. Schadstoffeintrages, 
Förderung der Durchgängigkeit und Naturnähe des 
Gewässers nach Vorgaben WRRL und modifizierten 
Gewässerschauen 

Entwicklung zum LRT 3260 5 

15035 
Entnahme/Beseitigung nicht 
heimischer/nicht standortgerechter 
Gehölze (auch vor der Hiebreife) 

02.02.01.03. 

abschnittsweises und zeitlich versetztes Ausdünnen der 
Erlen- und Eschenwälder, Entfernung standortfremder 
Gehölze, Gestaltung von naturnahen, geschlossenen bzw. 
abschnittsweise unterbrochenen, mehrreihigen Säumen 
entlang der Fließgewässer 

Entwicklung zum LRT *91E0 5 
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Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

15021 Mahd mit bestimmten Vorgaben 01.02.01. 
ein- bzw. zweischürige Mahd mit geringer o. fehlender 
Düngung, eine ext. Nachbeweidung als 2. Nutzung ist möglich 

Entwicklung zum LRT 6510 "Flachlandmähwiese" 5 

15113 gezielte Pflegemaßnahmen im Offenland 01.09. 

NSG Pfaffendriesch: Pflegemahd der Feuchtwiesen, 
Großseggenriede und Kleinseggensümpfe durch Maschinen- 
bzw. Handmahd mit Abtransport des Mähgutes, Quellsümpfe 
nur von Hand 

Erhalt der Feuchtwiesen, Kleinseggensümpfe und 
Großseggenriede 

6 

15114 gezielte Pflegemaßnahmen im Offenland 01.09. 

NSG Bruchwiesen bei Salz: Pflegemahd der Feuchtwiesen, 
Großseggenriede und Kleinseggensümpfe durch Maschinen- 
bzw. Handmahd mit Abtransport des Mähgutes, Quellsümpfe 
nur von Hand 

Erhalt der Feuchtwiesen, Kleinseggensümpfe und 
Großseggenriede 

6 

15061 
Entbuschung/Entkusselung mit 
bestimmtem Turnus 

01.09.05. 
NSG Pfaffendriesch: Entfernen von Gehölzen, Auf den Stock 
setzen, Zurückdrängen der Gehölze zugunsten des 
Grünlandanteils 

Offenhaltung der wertvollen LRT- und 
Feuchtbereiche, Erhöhung des Grünlandanteils, 
Verbesserung der Bewirtschaftung des Grünlandes 

6 

15453 
Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen 
und Tafeln, Schulungen) 

14. 
NSG Bruchwiesen bei Salz: Kontrolle/Instandsetzung der 
amtl. Beschilderung 

NSG Beschilderung 6 

15454 
Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen 
und Tafeln, Schulungen) 

14. 
NSG Pfaffendriesch: Kontrolle/Instandsetzung der amtl. 
Beschilderung 

NSG Beschilderung 6 
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Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

15257 
Entbuschung/Entkusselung mit 
bestimmtem Turnus 

01.09.05. 
NSG Bruchwiesen bei Salz: Entfernen von Gehölzen, Auf den 
Stock setzen, Zurückdrängen der Gehölze zugunsten des 
Grünlandanteils 

Offenhaltung der wertvollen LRT- und 
Feuchtbereiche, Erhöhung des Grünlandanteils, 
Verbesserung der Bewirtschaftung des Grünlandes 

6 
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8. Anhang Karten und NSG Verordnungen: 
 
Maßnahmen legende: 

Maßnahmen Grünland-LRT - "Wertstufe B" 

Maßnahmen Grünland-LRT - "Wertstufe C" 

Maßnahmen Grünland-LRT - "Entwicklungsflächen" 

Maßnahmen LRT "Erlen- und Eschenwälder" 

Maßnahmen LRT - "Waldflächen" 

Maßnahmen LRT "Pfeiffengraswiesen" 

Maßnahmen LRT "Feuchte Hochstaudenfluren" 

Maßnahmen LRT "Fließgewässer" 

Maßnahmen NSG - "Entbuschung" 

Maßnahmen NSG - "Grünland" 

Maßnahmen NSG - "Feuchtbereiche" 

Legende Wertstufen: 

Wertstufe A 

Wertstufe B 

Wertstufe C 
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! entgegen § S Nr. 2 Bodenschätze oder anden! Bodenbestand
teile abbaut oder gewinnt, Sprengungen odet Bohruneen vor-
nunmt oder sonst die Bodengestalt verändert; . 

8. entgegen § 3 Nr. 3 JnsclJrlften, Plakate, Bild- oder Scbtiftta-
feln anbringt oder aufstellt; · 

4- Wasser, Gewässer oder :E"euch~iete In der in § 3 ?q-. ~ 
b&ze!.clmeteo Art beelnflu8t; 

ll. entgegen § 3 Nr. 5 Pflanzen besc:hlldlgt oder entfernt; 
1. wildle benda '1'1ere in allen Entwiclclungsatufen ln der in § 3 

Nr. 6 b112elclmeren Art beelntrichtigt oder Vontchtungen zu 
dm!n Fang anbrin~ 

'l , entgegen§ 3 Nr. 7 Pflanzen einbrintt oder Tiere ausaetzt; 
8. da& Naturschutzgebiet ent.gegan § 3 Nr. 8 batritt, reitet, lagert, 

badet; .zeltet, Wohnv,agen aufstellt, lärmt, Feuer nnztlndet 
oder unterhält oder ModeDachl.ffe ein!etzt oder Modellfl.og
zeuge slarlen oder landen läßt; 

9. mtgegen § 3 Nr. 9 mit Kraftmhrzeageo einachlle&ich Fahttä
der mit Bl.lismotor f.llbrt oder Kraftfahrzeuge parkt; 

10. ent{:egen § 8 Nr. 10 Knfttahr.ze,uge wäscht oder pflegt; 
11. en•ten § 3 Nr. 11 Wiesen oder Brachfllicben umbricht oder 

deren Nutzung ändert; 
12. en~on § 3 Nr. ' 12 dilnat oder Pfl,anzeobehandlungsmittel 

anwendet sowie 'Tleze weiden !Aßt; 
13. entgei:en § 1 Nr.13 Hunde !tel.laufen liUlt; 
14, entgegen i S Nr. 14 gewerbliche Tlitlgkalten ausllbt. 

§ 'T 
Die BeJltimmungen cile&er Verordnung gehen den Bestimmungen 
der Verordnung zum 'Schutz voo Land8chafürtellan In den Lanl>
uri,en Gletien, Main-Kln:zlg, VogelsbergllDd Wetterau, - ,,Lalld-
9Cha!1sschutzgeb1et Vogelsoere-He&michet' Spessart" - vom lll. 
Juli 19'1'5 (StAnz. S , 148ß), zwetztgellnderl durch Verordnung YOill 
26. J'11nuar 1991 (GVBL I S. 47), vor. 

§8 
Diese Verordnung ~tt am Tage nach der Verlrtlndung im Staaf&. 
anzeJaer :ft1r das Land Kessen In Kratt. 

Gießen, S. :Februar 1992 

~ 
Verordnoog Qberdas Naturschutzgebiet „BruohWlesen bei 
Salz" vorn 11. Februar 1992 
Auf Gnmd des § 18 Abs. S und des § 17 Abs. 1 des H~ 
Nniun,~~~esetzes vom 19. September 1980 (GVBL I S. 309), 
zuletzt gelinclert durch Gesetz vom 21. Dezember 1988 {GVBL I 
'$. 429), Wird,~ denna.ch § 29 des Bundcsta~ 
zes 1. d. F. vom 12. Mm 1987 (BGB]. I S. 890), zuletzt gtbdert 
durch Ge3etz vom 1.2. Febnlar 1990 (BGBL I S . 206), anetln!noten 
Vetbänden Gelegenheit zur Äußerung gege!:,ffl wurde, mit Geneh
migung der'obersten Naturschutzbeliörde verordnet: 

§1 
(1) Das FeuchtwilllO!l~et n6rd1ich der Hei&t.ermOhle bei Salz 
wird in den Grenzen, die sich &UII der ln Abs.~ genannten Abi[ell
.zunasbrte ergeben, zwn Natum:hutqeblet erldärt. 
(2) Da& Naturschu~iet .Bruchwiesen bei salz• besteht aus 
fficben in den Gemlll:ktmgs1eilen .Die E1chw1esen~, ,.Im Rot• 
steln", .,Der M'llh11all", til>ie Sei~esen", .,Die B~
wiesiicker", ,.An der Hefstennilhle und ,.Die Btuchwiesen" in den 
Gemarlwngen Salz und Freienstelnau des: Gemeinde Freienst:e1nau 
im Vogelsbarglaeis. Es hat eine Grl'l6e von 21,09 ha.. Die örtliche 
Lage des Na1mschutzgeb!.etes ergibt lieb a1.11 del' als Anlage zu 
diei;er Verordnung veroffllotllchten tn-&icht&karle im Mallirtab 
1: 25 000. 
(3) Die Gnmen dea Naturschutzgebietes alnd ln der Abil'~ 
karte im Ma&iab 1 : 5 000 festgelegt, In der das Natimchutzgebiet 
mit eiDl!l' oniabrochenen sdl.wa= Linie umrandet jst, Die Karte 
ist Bestllndteil die8el: Verordnunf. Sie wird a1& Alllage zu dieser 
Verordnung verfilfentlicbt. 
(') Das Na.turachu1zeebiet ist durch amtliche Schilder~
zeichnet. 

§2 
Zweck der Unb!rschutzst.ellung ist es, dieses qnellenreiche Feucht
pbleb,yBtem mit seinem naturnahen Baohlauf und dem hervorra
gend ~ Erll!MWllpfwald als Standort seltener und be-
standsgefährdeter Pllanzen~ sowie als Brut- und Nahrungs
areal ebenaolcher Vogelarten zu erluiHA!n und langfriltlg zu 11-
cb.em. . 

§S 
A1ll Handlungen, die zu e.!ner Zeratß~ Bel!chlldfgun& oder Ver• 
ändenmg des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder 
zu einer nachhaltigen Störung ftlhrell können (§ 12 Abs. 2 des 
Ha&lliscllen Naturscmutzgeset&ell) sind verboten: 
l. bauliche Anlsgsn L S. des § 2 Abs. 1 der Husiocben Bauord

DUI1g herzmtefien, zu erwel.tem. zu lindem oder zu beseitigen, 
unabbiineig von dem ln § 1 Abs. 2 de,:~ Bauordnung 
aw1genommenen Anwendungsbereich oder von elnor Gench.
mlgungspfilcht; 

2.. Bodamcltät:e oder mdere Bodenbestandteile abzubauen oder 
zu gewinnen, Sp:,mgungen oder Bob:nmgen' vorzunehmen oder 
sonst die Bodengestalt zu verllndem; 

3. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzubrin&en 
oder aufz118tellen; 

4. Gewässer zu aehaffen, zU verindem oder zu beseitigen, Was• 
!J!!rlaufe, Wasserflichm oder Tllmpel einschließlich cferen Ufer 
sowie den Zn- lUld .Ablauf des Wauel'S o~r den Gnmdwaaser
stand zu lleriindem sowie Moore, Sümpfe, Quellbere!che oder 
songtige Feuchtgebiete zu entwässern oder fiber den ~
gebrao.ch hinaus Wasu:r zu entnehmen; 

5. Pflanzen ebiachllelillch der Bilume und Sträucher zu beschldi
gen oder zu entfernen; 

8, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mmwilllJl zu beunruhl.,en. ihre Laute nacbzuobmen, '"" an ibtffl Bnii- OQtll' Wobn
stlitte~ zu fotogmfi!ren, zu fihnen oder dort Ihre Laute auf 
Tontrlger wb:unebmen, Vorrichtungen z:u Ihrem Fang anzu.. 
brlneen, sle zu fangen, zu verletzen oder 211 töten oder Shre 
Puppen, Llll'Vml oder Eier, NEster oder IIOl1.8tige Bxut- oder 
Wobnstitten fortzunehmen oder zu beschAdlgen; 

7, Pflamen einzubringen oder Tiere auszusetzen; 
8. dall Naturschutzgebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

· 9. zu i::el.t.en, zu lagern, zu baden, zu. zelten, Wohnwa,en aufzu
ctellen, zu lärmen Peuer an=iinden oder zu unterhalten, 
Wa~go ;Jier Art ockr Modellschttte einzusetzen oder 
Modellfhlgzeuge starten oder landen zu lassan; 

10, mit Xraftf.all:ruug;en elnscbliellllch l!'ahrrlder mit HD!smotor 
aulleJ:balb der da.fü;' zugelassenen Wege zu mbren odef Kraft
fahrzeuge zu parken; 

lL Kndtfshrz.enge zu waschen oder ru pflegen; 
12. Wiesen oder Braahfllicben umzubrechen, diase var dem lli. 

1uni zu ml!hen oder der&n Nutzung zu lindern sowte Tiere 
weiden zu lassen; 

13. zu dtiugen oder Pllan.zenbehand!ungsmlib:l anzuwundon; 
14. Hunde trel laufen zu lassen; 
15. gewerbliche Tlitig)ceit.en auszuflben; 
16. Grundstilcla: ackerbaulich zu nutzen. 

§4 
/wsgenOJnmen voo den Verboten des § 3 bleiben: 

1. die ext.ens1ve Nutzung der Grllnlan~en, jedoch unter den 
In § 3 Nm. 12 und 13 genannten EinsCllränk:II.Dgen; 

2. folgende forstliche Maßnahmen= Schaffung, Erbaltung und 
röidenmg naturnaher, stnndortgemä8er 8trulrlur- und arten
reicher Laubwaldbestlnde: 
a) die einzelstammwe!se Entnahme von Laubblumen zur Re-

gelung ~ Misch~- und Lichtverhältnisse In den Be,-
1tänden, · 

b) die naturlicbe Verjüngung, lnabesondere des bacb.bea)ei
tendcn Erlen-M'ucTtwaldes, unter Erhaltung eines hoben 
Anteiles an stehendem Totholz sowie lltatker Obediälter, 

c) eile kunfrlstiae und vo!Is~ge Entnahme aller Nadelge
h61z&, 

jedoch unter den In § 3 Nr. 13 gemmnten Efn!chrinkungen; 
8. die Handlungen der zuständigen Wa!lall'bebl!Jde oder deren 

Beauftraster Im Ralnuen det WaS&eraufaicht sowi.e Untemal
tungsarl!eltm an Oewlisaun im jewelllgen Eirrfemebmen mit 
der oberen Naimschub:behörde; 

4. die ~bung cler Fischerei ln der Zelt vom 16. Juli. bis 
18. März; 
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5. die ~ der Einz~id ·auf Haarwild tn der ·Z1'tt vom Die eennnnte Trlnkwasser~tingaanlage dient nich1 mehr der 
16, Mai. biß Si. J'lilluar, , • öttenill.cbcn Trlnk'Nasserverao.qiung. . . . . . 

§ S , Artlbl2 
Von den Verbo'tm 'C1es § l!Jtann untl=r den VQrauasetzUllge.n, des § 31 Dieae Verordnung triti am Tage nach i1ll:er Verkündung hn Staats
.Ab& 1 Nm. 1 ,md a des 'BUDdematurschutzgeseba auf Antrilg · .anzeiget" .fllr du Land Hessen Jn :Kraft. 
Befrel.ung ectellt werden. 'Ober den Antrag entscheidet die obere · · 
Natunchutzbebörde. Die :Be!rehmg ~ 1Dit Nebenb~tlmmun- Gießen, 30. Januar 1'892 
gen,vers~ werden, · ~-clium Gießen 

gez.. Bäumer· 
' § 6 . 

Ordnungswidrig 1. ·S; des § ,ta Abi. 2 Nr..18 ties Hessischen Natur
schut.qesetzes handelt, wer vorritüich oaer f.ahrllisslg: 
l. mwen § a irr. l ,bauliche~ i. S. des § 2 Abs. 1 der . rm, 

Hess!sc'heo 'l3allordnung bersbillt, erweitert; lindert oder besel- L.::...J 

l!.egierun~dent . 
. StA-. Oll092 S. 559 . 

tlit; ' ' . 
2: en'fgegen § s Nr. 2 Bod=chiitze oder andere Boden~estancJ.. Verordruig ~ Yel'lcauf9Z81ten anllBlloh von Mlrkten, 

bille abbaut oder gewinnt, Sprengungen oder Bobmngen vor- . Messen oder Ahnlcheo v~· gemi8 § 14 dN' 
· ntmm.t oder aonst die :Bodengestalt wrändett; · LadensahluBg.eae'tzes vom 13. l'ebruer 1982 

3. enige&en § a Nr. a .Insclufflen, Pla:kate, Blld- odar Scbrl1tta- Gemäß §'H dl!a Gesetzes über den Ladenschluß vom 28. November 
fein anblingt:oder •ufncllt; · 1956 {BGBI. I S. 876), zuletzt gelinden: durch Gesetz vom 10. Juli · 

4. Wasser, GewA!liel' oder Fvuchtgeb'ete iu der in § 8 Nr. 4 1989(BGBl.1S.1382),i V.m.derVerordnungtlberdieZustärldlg-
bezeiclmetan Art blelJlflnßt; · keli des Rc:gierung,JJ>mldiams 211m Erlaß von Redltsverordnm>-. 

15. entg~ § 3 Nr. 5 ~ b~digt odei: entfen;.t; gen. auf Grund des Ge,etzc, über den Laderu!chluß vom 9. l,firz 
6. wildlebende Tiere in allen Entwicklungsstufen in der in § .s 1116'1 (OVl!L I ·S, 1 'I) wird verordnei. · . 

Nr. 6 bezeichneten Arl beeintrlclltlgt oder VOttichtungen ~ ·e 1 

deren FaDg ,anbringt; , . Abwuichend von-§ 8 Abs. l Nr. l -des Gesetze., ruier .den Laden-
7. cntg~ § .S Nr. !1 P.f1mwm einbringt·odl!r :fiere~ . · scblull w:ltd .das 'Offenna&n· aner. V.erlaluburtrlll1!ft in 'Feldetal/ 
8. ~ '§ U-lr. 8 das Naturschuizgebl.et aullerbalb der"W* . Oztsteil Groll-'Felda In den m § ~ ,gonumten StreBen und Pläta:ca 

beb:itt; . . aus Anlaß clea ~ am 20. April 1992 fre~ 
D. im ~ entgegen § a Nr. 41 Teitet, lagert, -bildet, Die Offenba1turm 1st beschriDkt auf 'die Zeft·von 13.00 ,bis !'!1.00 

zeltet, Wohnwngen aufstell( läan't, '.Feuer an%ftndet oder 'llD- Uhr, . . 
temlilt, Wal!:Sefflll=euge aller .Art oller 'Mooe)kcb:iffe .einsetzt 
oder Modellfl~ starten o&r landen lllt; ' .§ '2 

'10. entgegen 1 3 'Nr. ll> mit ~en elnJclilleßllch !'Qhr- Der Geltungsbereich der Verordnun.ll unifaJlt ~"Hauptstraße.im 
rilder,mlt .HiHlmotor aullehalb .ciel: .Jialünuge)aamm Weg!! Bereich voh llaus--Nr. 'l/16 bis S! SO'l'llle die 'Schulstraße hn'Berekh 
fährt odcrXraftfahtteuee p~ . von HalJ&:Nr. 1 bis 1i. · 

11. -ent.gegen § 3 ~i:. ·n ~ge wlilsch.\«I~ p:Begt; . § 8 
12. ,eJltiegen,§ 11 ~r.12 :Wiesen oderBnichflilchen J1D1brltht diese D'iese Veiordmlll.g tritt mu. 20.·April 1992 in~ 

vor dem 15. Juni n,äht oll.er deZ'en Nutamg ändert.sowie .Tiere 
. weiden IISt; rueeen,.1s. Febnar 1t92 

18. m~· § S Nr. 13 dilngt oder Pfianzenbelwidhmpntttel 
· anwendet; · 
li. ,entgegen'§ 3 Nr. U Hunde frei. laufen iäBt; 
15. ent;eeeen. .§ 'l! Nr. 16 geweibllcbe Ti~gkeiten iwsübt; 

· 16, en~ § S Nr. 16 Grundstücke ackerbatllich nutzt. 

,§7 ~ 
Die Bestimmungen dieser Veraxdm.ul.i acbca aen Bariimn:wJv:en ~ :KASSEL 

~pds.ldlam Qieien 
a2 - sa e-690- Feld- a192 
;_ez._Biumer 
.RegierWlgspräsident · 

. . St.Au. ·011992 s. -559 

der Verordnwlg :zum Schutz von Iiaruliicha:flatelli!n m denl.eml-
kreisen Oiellen,Jlailn-Kinzlg. Voge1sb&!'i:und wetten.u-. ..Len~ Staalllohe Anerkennung als Ontereuahungsalelle lür Ab
achaftsschutzgebiet Vogelsbei:g-Hessl.scher Spevsart" - vom 41. W89HI' 
Juli Ul!7~ (StAnz. S.-1488), ~geändortdurcliV-erordn~,voin B e.zue; Bekanntina•-i. .. Mwim211 . .A.~Ul89 (StAnz. .S.1957) 
28. Januar 1991 (GVBl, I S. 47), !Wld den Bes\1mmungen der ~ 

Verordnung 11'.ber das Landscliaf!:sscbutzgebiet "Auenverbund Die Anerkennung das Laboratoriums zur Watllll!l'-, Al>wasser-.1a1a 
Kim:ig4' in den Landkreisen Wetf2rau, l.lain-Xlm:lg und Vo,ets,. Schlammuntenuchung der Stadt Kassel, <hrtanstraße 92 86-00 
berg vom 10 . .Dezember 1990 tGVBL r·s. HB.) .VOL Kusel, vom 25 • .August 1989 wird erwoita:t;, • · 

·§ a · Die .Anerlrenn~ gilt nunmehr'far die An~ folgender Para.-

Diese 'VeroJ.'dnUllg trltt an,. Ta~ nach der Verldindung im Staats- =~ =-~ ~~r:~= 
anzeiger für ;das .Li.md Belll!CII. m Kraft. Inda:~ OOO: Allgemeine. W118Serunt&suchungen 
Gießen, 11. J'ebnl{U' 1002. Jndex,.Gnippe 100:. Me1allanalystm • .. · 

~llsldlumiilele• . . . ' • Blllilenommell (kebl ICP vorlwadn) 
gez. ~ ä. um.e;i:· " : · ·. . Index-Ni:. 1011 Bor aus Boraten 
,Reg!.~t Jndex-Nr. lll Natrium . 

· · · · St.\l~· 9/1902 S. ,556 In~-Nr. 112 Ma11nealum 
lnüei-Nr. 115 Aluminium, ges. 

Verordnung zur .Aufhebung dar Verordn~ .zum Sf?hutm · 
dar Trlnkwaeael'!i,ewlnnungsanlage Im Ortatell Kernbactr 
der Gemeinde !Lahnta~ Landkreis 1i1arburg·B1edenkopf 
vom SO. Januar 11992 
' .Artikel i 

Die Verorclmmg·~m:B<::hutze cler'Tririkwassergewinnungsanlage 
Im Ortsteil Kemoaii:hder Gemeinde üahntal Landkreis Marburg
Bledeokopf vom rn. Februar 197.5 (StAru:. i 1185) lWird -.~ 
l>en. 

Inds.x-Nr. pg · . Kalium 
Jndex.:Nr. 120 Calcium, .gea. 
Index-Nr. 122 , Van'ad1um, 11es. 
Index-Nt. l.S4 Seien 
Index-Nr. un Zum, ges. 
Ind1l'l1:-Nr. ll1 Antimon, ges. 
Index-Nr. 158 Blll'l:um, ges. 
Index-Nr. 181 'l'halli.um, ge1. 

Index-Gruppe.%00: Nichtmetalle (C,,N, P, 0) 
ausreDOPDcn: 
~dex-Nr. 252 
Inda-Nr. 28:1 

{ 
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Nr,0 Sett.e 3T1t 

Schutz- und P1lcgezicl ist die Oewällrleistwlf einet e:z~ pen, L1u-ven oder EI.er, Nester cder sonstige Brut- oder Wohn-
Grünlandnutzung sowie die Stabi11slenlll$ Wld Entwickhll:!f der i;tAtten fort1.'ll.Jlehmen oder zu besch1dlgcn; 
naturnahen Waldi~aften. 7. Pflanzen alnwbrlngen ode1 Tiere auswsetzen; 

§ 3 8. du Naturschutzgeblet außerhalb der Wege zu betreten; 

Als Handlungen, die zu einer Zetstllrung, Besch!ld~ oder. Ver- 9. z.u lagern, zu r.elten. Wohn~1tll aufzustellen, zu llrmen, 
änd.111'W1g du Nattµ,;chut:i:geblates oder sainer Bestandleile oder Feuer anzuz.ill'lden oder zu unterhalten, Drachen stdten oder 
z.u eJncr naehbllll!gen störung ~ i:6nnen (§ 12 Abs. 2 Satz 1 Modellfluguuge statten oder landen zu Jassen; 
dn E:!S:$lschen Naturschutzgesetzes). &ind verboten: 10. mU Kraflfabm!uglln oder Fahmdem atißerhalb der da!llr %11• 
1. bauliche Anlagen im Sinne-des § 2 Ah!!. 1 der Bessüeben Bau- ~115ffl)en Wege zu fahren odnr'KrllftfabrzeuJie ~ pamen oder· 

ordmmg hn~en. zu erweitern, zu lindem oder zu beseiti:- euBerhalb dieser Wege zu retten; 
gen, ungeachtet des 1n § 1 Alls. z der Bfflrlscben Bauordnung 11. Kiä!trahruu.ge zu wasoben oder zu pflegan; 
ausgenommenen .Anwendungsbereiches ~ ~er aufgrund 12. Wimen, W~don oder Brachfläcb.en \l!D.EUbrechQD, die Nutzung. 
anderer Rechlsvorschri!&en emnten ~eriebmtgung; der Wiesen 1.11 ändern oder Dta.lnmaßnahrnen durch%uI!lhnm; 

2. Bodenschätze oder andere Bodenbestandtffle abzubauen oder . 13. 'Wiesen vor dem 15. Juni zumähGn; 
211 gewinnen. Sprengungen, Bo~ oder Ablegen.mten -
vormr~en oder sonst d1e Bodengestalt 2u verändern; 14. .uere weiden zu Ja,ffn; 

s. Inscltriften, Plakate, Bild- ooer Schrittta!cln aimibrl.ngen oder 15. Gillie oder Klärschlamm 1WSZUbr!ngell oder die gemeindeeige-
aumi.stellen; · nen Fliehen zu diltlgen; 

4. Gewlls!;er zu scbaU:en, zu verändern oder zu bese!Ugec' in5boe- 16, Holz- oder Pflanzenschutzmittel aJlZllWende,;i; 
so.ndcre Wasserlll.ufe o-der TO.mpel emacbliaßliah deren Ufer 17,Frelgärhaufen. amulegtn od.u Dilnga-, St.allmist, Silagea.b-
oder den Zu- odfl' Ablauf des WIISS'Cra oder den Grundwasser-- fälle, Stroh-, Heu- oder Siloceballen zu lagern; 
stand zu ver.Ludern od.C?" Moore, SQinple, Quellberekbe oder 18. Bande frei laufen zu lassen; · 
:ionstlge ~cb1ge'!l!e~ 2:u en.twtssem oder 11ber den Gemel~ . 19. W-tldäckcn- anzulegen odtr Wild zu fil.tterl\j 
Jebrauch hinaus Wass&r :z:u entnchinen; , 

5. Bäume, Sträucher oder sonstig~ P~ :zu i>l!schlld!gim oder ao. gewerbliche 'I'IUgke ton auszuüben .. 
zu enUemeri; . 

6. wildlebenden Tieren nachzuat.ellen., sie mutwiJlii zu beunruhi
gen, ihre Laute nochz~D, sie an ihren Brut- odet' Wohu

, stlltten zu fotografwGn, :zn filmen oder dort ihra Laute a.'Clf 
Tontri,gur a~e.11, Vorriclltung!m zu ihNm Fang au:w
br.ingen, sie zu fangen, zu verletzen odarzu ~ o• ilu-e Pup-

§t 
.Ausgenommen von den VerbotAm des § 3 bleiben: 
1. folgende landw.lrtschaftli.che Maßnahmen: 

a) die extfflsive, ze!tilch gestaffelte Nutzung der Grünland
fl!IC?hen durch Mahd so\lV:ie die e-xlensive Na.cllbeweidun.g 
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Nt-.1.8 

' :nUJUndemoderSchafenohneZul\lt~gf.nderZeltvom 
J. AUJtUSt bis 1:l. Noverobei:-, jedoch unter den in § 3 Nr. 12, 
3 will 15 bu 17 genannten J!linschränlmngen; 

b) ~ extensi\'e Beweidwig .mit Rindern mit mmdmal zwei 
OroBv.leheinhelten/11.a ohne ZttfütteruDi in der Zeit vo,;n. 
. Mal bis 15. November auf den Grundstücken Flursttlcl!: 

Nt. 7 bis l O, 14: und 16 in Flur 9, · cdocll \1ll.ter den in' § S 
Nr. 12 bis l'I' genannten Einsclirankungen; 

2. folgende Maßnahmen zu. Erhe!tung und weiteren EntwickM 
lung natumaher, artenreicher Waldgescllsc:haften: 
a) die !orstliche P.flcge der Waldbe&Unde nach den Grandsät

::i:en der nal.u.rgerolllen Waldw.!rtschafi. I>abei ist ein hoher 
Anteil an a.lten Bäumen und Totholz m belassen; 

b) die Oberführung von Bestllnden mit :nkh.t sta11dorthe!J'!]i
&chflll Baumarten in Waidbestlnde, die dt!r pot.enti.ell natilr
ll~ W«ldvegctaticm 9ntsprechcm und 

c) Mllffnahmeo. des Forstschutzes 
unter den in § 3 Nr. l 'I g.nannlen B!nsahrlnkungen; 

3. die Ausübung der Jagd auf S<lb:almwild, Fuobs und Waschbär 
Jn dtr Zelt vom 15; Juni bis 31. Min:: 

4. Handlungen der zuständigen Wasu.rbehörde oder deren Be-
auitl'agttr im Bahlnen der Wasseraufsicbt sowie Unterha -
tungsarbeilen an Gewllssern 1m. Einvernehmen xnit dg-oberen 
.Natursohutzbehörde. 

§5 
Ordnungl!wldrl& im Sinne des §-'3 Abs. 3 Nr. lO des Hess!scllen 
Naturschutzgesetz.es handelt, wer ohne Befugnis im Sinne des § 4. . 
voi.s!!Wich oder fahrlllsstg ~en die Bestimmnngen de6 § 3 ver~ 
stößt. . 

§6 
Diese Verordn.ang tnU am Tage nach der Verld.lndung in K'Iaft. 

Gießen, ~. November 1997 

112901 

Re,gieffllliSPrls.idi11.m Gitßen 
- Obere Natmscllutzbellörde- · 
gez.Blumer 
~erungspr!\sid.ent 

St.Anz. .{8lI907 s. 3718 

FOnfte Verordnung zur Änderung d81' v«orttnw,g zur 
einstweiligen SlchersteUun9 der künftigen landschafts.
schutzgebfete .,Hessischer Westerwald· und ,,Gladenba· 
eher Bergland'' vom 7. November 1997 
Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Hessischen Naturschnt.zg~ m 
dlir Fa$s!lng VQln J.81 .A:pnl 1996 (GVBL I S. 145), gl!l~aert durch 
Ge.,et.z vom 15. Juli 997 {0Vl3l. l S. 317), wird verordnet: 

Art!Jr.el 1 
Dle Gelt\lllpdauer der v'erordnµng zur ~wdllten Sicherat.el
lun,r dtr kO.nflif!:en Ls.ndsebaftss'chu~ebleie .Ressisther Wester
vald" und „Gladenbacher Bergbnd" vom 17. Dezember 1992 

(StAm. 1993 S. 2l ) zuletzt gelindert durch Verordnung vom 
30. NovembE!l' 1991) (StAnz S. nag), wird um~ Jahr auf sechs 
Jabrc verllhulerl. 

Ar6ke12 
Dies~ Veror-dnung tril.t am Tage r.ach dti" Vezkünd~ in Kcaa. 

Gießen, '1. Novemoor 1997 
B~mmgsp:dlsidium Gießen 
- Obere Natunchutib!lhOrde -
gez.Bäumer 
Regiuungspt&sldent . 

, 6'fAm. 48/1991 S . S721 

Mit Bescheid vom 18. NO'Q~r l99? WTJJ"dc der Rerhof Umwelt
technik GmbH, Riemannstreße l in 3 5606 Solrn.,...Niederbiel m1ter 
dem Akte1tz.ekhec !IJ/WZ- '4.U-100 g 12. 3 Hy EVA die ae
nebm.iauni erteilt, die im verf1lge1>den Tell. folgenden Wortlaut 
hat: 
Allfgru:nd des § 31 Abs. l des Gesmzes 2:UI' Förderung der Kreis
lau!w!rl:seha.ft und Sicherung der umwvltvertriig}icbeJI. Besei.li
gimg von Abfillen (ltreislaufwirl.scbafts• und Abfangesetz -
lüW/Abf.G) ln der Purung vom 12. S.e~mbe.r J996 (BGBl I 
s. 1S 56) und§§ 4, l o des Gcsct.2os zum Scllutz vor sahlldlichan Um
wcltelnwll'lrungen durch Ltrltverunreinig~eo, GerlU!Che Er
schlltterungcm und 11.hnliche Vorg!inge (Bundes~tmmissionsscliutz.. 

· gesett- BimSchG) 1n der Fassung vom 9. Oktober Jgll8 (BGBl. I 
s. 1498) in Veroinchmg mi.t § 1 der VIerten Vorordnung zu Durch
fühnmg des BiznSchG (Verordnung tiber genthmigungsbedürltige 
Anlagen - 4. BimSohG) in der Fa.mmg vom 16. Dezember 1996 
(BGB1. I S. lfi59), in. VffbindungmitNwnmer l-3 Spalte 1 des zu
gebt.lrigen Anhangs lllld §§ l Abs. 1, 20 und :U der Neun.ten Y~ 
ordnun~ zur Durd1.führung des Bundes-Immissionsschutzre,u~tzea 
(Varordnung Ober das Oenelimigungsver!ahren - 9. Blm,SchV} in 
der .FllSWJl.g vom 9. Ok.tobet 199CI O,G.Bl. l S. 1488) sowie des § 1 
des H.essisch~n Ausfalhrungsgese12es zum Xtetslaufwirtschafü• 
und AbfalJ.itstµ: - HAKA - in der Fassung vom 23. Mai 1997 
(OVBL I S. 178) ergeht to geoder Gene}imigun~held: 

I. Genelmdgimg 
L ll'Qr das Vorhaben der 

S:emof Umweltteclmlk GmbH, 
Riemarmstrnße 1, 
.~606 Solms-Niedextiiel, 
im folgenden. Betteibetin genannt, 
zur Emchtung \Dld wm Betrieb ein&r Anlage 2!Ul' ~rgeij$c:hen 
\t~ von TrockePStabil.at mU einem Durchsatz von 
1,8 Mg/h bei einer Betrlebswt von 8 200 h/a (Faultl'ungsanlage 
ziaoh Nr. 1.3 ~ Spalte l des Anhang, zur Verordrumg tlher g~ 
nebmJ~ge Al'l1ageu - i. BlmSchV -) auf dtm 
Gelände in der Gemarkuhg A8lar, Flur 28, Flunrtücksnumi:ner 
57/'!J . 
wird die Genehmigung erteilt. 
Der a'Llsfele:te und anzutorde1:nde Genehmigu:ng;sbesche!d iat 
mit der nicllfolg(!llden RecbtsbeheHsbelehfUDg versehen. Er 
en~ darüber hinaus o. a. Nel:,enbestimmungen zum. AJ:.. 
beits!JChutz, zur Branclvcrhinderuni und 2um Umweltschutz 
eine Omwelt11ertrtl&licl:ikci prtliWlg und Aussagen zu erhobe
nen Einweridungen. 

Rechubehelfsbdchluna 
Gegen die,en Bcwchoi.d kann ,nnerha b eines Monats nach Zustel
lung Widerspruch~ werdm. 
Det Wider.spruch Ist bel melner Behllrde - RciitnmJ11Prlisidium 
Gießen - staatliches Umweltamt Wetzlar - , Landgra!-Phil.ipp
Platz 3-'l, 35890 Gießen - schr.lttllch elnzalegen oder zur Nie
<k=:htiit zu erldlren. 
Je eine A.us!crtiguDg des Bescheid1111 liegt in der Zeit vorn 2. De
zember 199'1 b.ls 16. De2ernber 1997 (einschließlich) 
beim Reg:t~p)i!Sidium Gießen, 
Ludgraf-Philipp-Platz 3-7, 
l. Obergeschoff, Zimmer 132 und 
bei der Stadtverwaltung Aßlar, :Mliblgrabenr;traße 1, Im Rathaus, 
2. Stock. Zimmer 300 aus und kann dort wäluend der Dil!JISf:stun,
den 
beim Resi=gs~dium Gießen 
von Monta,~blli Donnerstag zwischen 8.30 bis 12.00l.lbrund 13.80 
bis l~.30 Uhr, . 
Fraltag von 8.30 hlll 1:2..00 Uhr., · 
bei der S:t.adtwrwalt,mg A..8lu 
Montag zwischen 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis lG.00 Uhr, 
Dlenstaa zw1schen '7.00 bis 1 2.00 Uhr UDd 13.30 bis 16.0D Ulu-, 
Mittwocli zwlscben la.30 bis 18.00 Uhr, 
Donnerstag zwischen 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr, 

1291 Freita~ zw.f3cben 8.00 bis 12.00 Uhr, 
eingesehen werden. · 

·vorhaben ,der Fll'ma Hetftof Umwelttechnlk GmbH, Sohn$- C11mlß § 10 Abs. ·s l3ImSchG gi t der Basoheld mlt dem Ende der 
Niedel'biel · Auslegungsfrist auch feienüber Dritten, die keine Elnwendunsen 
Gem!i8 § 10 Abs. 8 des Btmdes--lmmisruOllS$ch.~~tz.es - .. erhoben habon, als .zugestellt. 
B!mSehO- in der Fassung vom !). Okto~ 1996 (BGB1 I s. 1498) B iüm Ablauf der Widezspruchsfris1 kann dar Besclleld beh11ii.e.:
in Verblndq mit§ 21 a der Neanten Vet'Orthn.tng zur Durch- gler~rll.sldlum Gi&ßen - Sta11tlichK UmweltQl?lt Wetziar
führung dC!J aunctes.lmmlsslonsscbutzgesetus _ 9, mmScbV - ln ~agraJ:~PhUlpp.P ab; 3-7 in 35390 GieBm - Dezernat IV /WZ 
der Fassuxig vom 20. Aptll 1993 {BGB1. I S. 494), wird hiermit be- 48.3, schriftlich angefard~ werden. 
kanntgernach Die w· derspruchsfrlst endet mlt Ablaui des 19. lanuar 19aB. · 




